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A l l g e m e i n e s  z u r 
Gesundheitsversorgung
Das Gesundheits- und Kranken-
versicherungssystem ist in zwei Gruppen 
aufgeteilt: Öffentlich (kostenlos) und 
privat (private Krankenversicherung 
ab 20 bis 150 Euro pro Monat, je nach 
Alter, Geschlecht und Deckungsniveau, 
bzw. Gesundheitsleistungen. Kontakt-
informationen einiger privater 
Krankenversicherungen wie WIENER 
und UNIQA finden Sie in Kapitel 7). 
Behandlungen und Medikamente sind 
für Bürger/-innen, die unter dem Schirm 
der öffentlichen Krankenversicherung 
registriert sind, vollständig abge-
deckt. Jede/-r Patient/-in muss sich bei 
einem örtlichen Zentrum für primäre 
Gesundheitsfürsorge melden, um eine/-n 
bestimmte/-n Allgemeinmediziner/-in 
(GP) zu bekommen, der/die seinen/
ihren Gesundheitszustand verfolgt und 
bei Bedarf eine Überweisung vornimmt. 
Der/die Hausarzt/Ärztin stellt auch 
Überweisungen für weitere stationäre 
Behandlungen oder andere diagnos-
tische Verfahren aus. Die folgenden 
Kosten und Leistungen werden von der 
Krankenkasse übernommen und sind 
für gesetzlich versicherte Patienten/
Patientinnen kostenlos:
• Neugeborene und Kinder bis zum 

Alter von 6 Jahren: vollständige mediz-
inische Versorgung einschließlich 
präventiver und regelmäßiger 
V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g e n , 
Im-pfungen und spezialisierter 
Gesundheitsfürsorge

• Schulkinder und junge Erwachsene 
bis zum Alter von 19 Jahren: voll-
ständige medizinische Lei-stungen, 
einschließlich präventiver und 
regelmäßiger Untersuchungen, 

Impfungen und spezialisierter 
Gesundheitsfürsorge

• Frauen: Umfassende mediz-
inische Leistungen, einschließlich 
präventiver und regelmäßiger 
V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g e n , 
Gy-näkologie, Schwangerschaft 
und andere spezialisierte 
Gesundheitsfürsorgen

• Erwachsene: Umfassende mediz-
inische Leistungen, einschließlich 
präventiver und regelmäßiger 
Vorsorge-untersuchungen, und 
spezialisierte Gesundheitsfürsorge 
(Augenheilkunde, Kardiologie, 
Innere Medizin, Chirurgie, 
zahnärztliche Dienste, Onkologie, 
P h y s i k a l i s c h e  M e d i z i n , 
Rehabilitation, Dermatologie und 
Psychologie).

Medizinische Einrichtungen

Jede Gemeinde im Land verfügt 
über ein Zentrum für medizinische 
Grundversorgung mit Allgemeinärzten/
Ärztinnen, die für die Bereitstellung 
von Basisgesundheitsdiensten, 
Untersuchungen und Überweisungen 
zuständig sind. Vier große 
Gesundheitszentren sind für spezielle 
Dienste zuständig:

• Klinisches Zentrum der Vojvodina
• Klinisches Zentrum von Serbien
• Klinisches Zentrum Kragujevac
• Klinisches Zentrum Nis
Die Medizinische Militärakademie 
( V M A ) i s t  e i n  u n a b h ä n g i g e s 
Gesundheitszentrum in Belgrad und eine 
geschätzte medizinischen Einrichtung, 
wo spezialisierte Gesundheitsdienste 
angeboten werden und die auch für 
Personen, die nicht zum Militär gehören 

und die im Rahmen des öffentlichen 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s s y s t e m s 
registriert sind, zur Verfügung steht. 
Mehr Kontaktinformationen sind im 
Kapitel 7 aufgelistet.

Zugang zu medizinischen Einrichtungen

Die Patienten/Patientinnen müssen sich 
zunächst an das primärmedizinische 
Zentrum an ihrem Wohnort wenden. 
Wenn wei tere Untersuchungen 
oder Behandlungen er forderlich 
sind, werden sie von ihrem/ihrer 
designierten Allgemeinmediziner/-
in an ein Krankenhaus oder eines 
der wichtigsten klinischen Zentren 
überwiesen, die für die Bereitstellung 
spezialisierter Gesundheitsdienste 
zuständig sind. Wenn ein/e Patient/-in bei 
der gesetzlichen Krankenversicherung 

versichert ist, reicht ein Gesundheitsheft 
aus, um zu einer Untersuchung oder 
Behandlung aufgenommen zu werden. 
Allerdings sollten diese vorher telefonisch 
oder online arrangiert werden (für 
Notfälle ist kein Termin erforderlich).

Medikamente und Kosten

Die meisten Medikamente sind erhältlich, 
und kosten etwas weniger als in 
anderen europäischen Ländern. Eine 
Liste von wesentlichen Medikamenten, 
die als Leitfaden für die Beschaffung 
und Lieferung von Medikamenten im 
öffentlichen Sektor dient, finden Sie 
unter folgendem Link: https://rfzo.rs/
index.php/osiguranalica/lekovi-info/
lekovi-actual
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Allgemeines zum Arbeitsmarkt

Im Jahr 2023 umfasste die 
Erwerbsbevölkerung in Serbien 
2.360,588 Menschen, (57% männ-
lich und 43% weiblich), von denen 
80% in (öffentlichen oder privaten) 
Unternehmen beschäftigt sind, während 
etwa 17% Unternehmer/-innen oder 
selbständig sind.Die Mehrheit der 
Beschäftigten ist zwischen 40-44 Jahre 
alt, gefolgt von den 35-39-Jährigen 
und dann den 45-49-Jährigen. Die 
am wenigsten Beschäftigten sind 
junge Menschen im Alter zwischen 
19-24 Jahren. Der öffentliche Sektor 
beschäftigt seit 2019 die meisten 
Arbeitskräfte. Die Erwerbsbevölkerung 
ist in drei Hauptkategorien unterteilt: 
Dienstleistung >42%, Industrie >23% 
und Landwirtschaft >25% . Das durch-
schnittliche Monatseinkommen in 
2023 betrug 130.405 RSD (ca. 1.115 
EUR). Laut Statistik der nationalen 
Arbeitsverwaltung waren im Jahr 2023 
ca. 288.200  Menschen arbeitslos ( 9%).

Arbeitsplatzsuche

Die Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Arbeitssuche werden von der natio-
nalen Arbeitsverwaltung und ihren 
lokalen Zweigstellen für Beschäftigung 
in jeder serbischen Gemeinde wahrge-
nommen. Durch die Bewerbung auf 
dem Arbeitsmarkt über die Nationalen 
Arbeitsverwaltung erhält der/die 
Arbeitssuchende einen Anspruch auf:
• Informationen über Beschäftigungs-

möglichkeiten und Arbeitsstellen,
• Vermittlung bei der Arbeits-

vermittlung im In- und Ausland,
• Berufliche Orientierung und 

Beratung im Hinblick auf die 
Karriereplanung.

Offene Stellen werden auf der Website 
der Nationalen Arbeitsverwaltung 
bekannt gegeben: http://www.nsz.
gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi. 
Weitere Stellenangebote finden Sie 
auf Infostud, der beliebtesten Website 
für Arbeitssuchende, die von vielen 
Unternehmen zur Ausschreibung off-
ener Stellen genutzt wird: https://poslovi.
infostud.com/
Arbeitslosenunterstützung

Es gibt keine finanzielle Unterstützung 
für die offiziell registrierten arbeit-
slosen Bürger/-innen. Eine gewisse 
Unterstützung ist jedoch über die 
nationale Arbeitsverwaltung ver-
fügbar, die Beratung und bei Bedarf 
zusätzliche Ausbildungen und 
Vorqual i f iz ierungsmöglichkeiten 
anbietet. Außerdem bietet das DIMAK-
Zentrum in Zusammenarbeit mit der 
Nationalen Arbeitsverwaltung Bildungs- 
und Ausbildungsmöglichkeiten an, die 
im nächsten Absatz aufgeführt sind. 
Die Kontaktdaten des DIMAK-Büros 
in Belgrad finden Sie unter Kapitel 7. 
Wenn arbeitslose Bürger/-innen bei der 
Nationalen Arbeitsverwaltung registri-
ert sind, können diese von ermäßigten 
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel 
und einer abgedeckten öffentlichen 
Krankenversicherung profitieren.

Weiterbildung
Weiterbildungen, Vorqualifizierungs-
möglichkeiten und Berufsausbildungen 
sind über das Nationale Arbeitsamt und 
seine Zweigstellen in jeder Gemeinde im 
ganzen Land verfügbar. Ihre Programme 
umfassen:

Zugang für Rückkehrende

Voraussetzungen: Der Republikanische 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s f o n d s 
ist die wichtigste öf fentliche 
Einrichtung, welche die Politik 
des Gesundheitsminis ter iums 
umsetzt. Die Fonds der öffentli-
chen Krankenversicherung sind 
durch den Pf lichtbeitrag aller 
erwerbstätigen Bürger/-innen oder 
Arbeitgeber/-innen im privaten Sektor 
versichert. Es gibt zwei Kategorien 
für die Anspruchsberechtigung: 
Erwerbstätige Bürger/-innen sind auf 
Kosten ihres Arbeitgebers krankenversi-
chert (dies ist obligatorisch); arbeitslose 
Bürger/-innen sind auf Kosten des 
Fonds der Republik krankenversichert. 
Wenn ein Familienmitglied kranken-
versichert ist, sind in beiden Fällen 
arbeitslose Familienmitglieder unter 
26 Jahren automatisch versichert und 
können auf Kosten ihrer versicherten 
Familienmitglieder kostenlose öffen-
tliche

Gesundhei t s versorgung erh -
alten. Es gibt keine festgelegten 
Deckungssummen. Anmeldeverfahren 
Rückkehrende müssen ein 
Anmeldeformular ausfüllen und 
gültige persönliche Dokumente 
(Personalausweise) bei der örtli-
chen Zweigstelle der öffentlichen 
Krankenkasse an ihrem Wohnort/
Gemeinde einreichen, damit sie ein 
Gesundheitsheft erhalten können. Falls 
die rückkehrende Person angestellt ist, 
ist der/die Arbeitgeber/in verpflichtet, 
das Meldeverfahren weiterzuverfolgen 
und eine Gesundheitsbroschüre für 
den/die Arbeitnehmer/in zu besorgen.
Erforderliche Dokumente: Aus- 
gefülltes Meldeformular, serbischer 
Personalausweis und Nachweis der 
Arbeitslosigkeit durch das Nationale 
Arbeitsamt.

Photo: IOM 2023
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Allgemeines zur Wohnsituation

Die durchschnittliche Wohnungsmiete 
variiert und die Kosten für die monat-
liche Miete unterscheiden sich in der 
Stadt Belgrad und in anderen Teilen 
des Landes erheblich. Eine möblierte 
1-Zimmer Wohnung in Belgrad kostet 
je nach Standort zwischen 300 und 600 
Euro pro Monat. Andere Städte sind gün-
stiger, und die Preise liegen zwischen 
150 - 300 Euro. Auch die Nebenkosten 
hängen von der Größe der Wohnung/
des Hauses und dem monatlichen 
Verbrauch ab. Die Mindestkosten werden 
auf etwa 60 Euro geschätzt, während 
sie im Durchschnitt etwa 120 Euro pro 
Monat betragen. Im Allgemeinen gibt 
es in größeren Stadtgebieten (Belgrad, 
Nis, Novi Sad, Kragujevac, Subotica) 
ein hohes Angebot an mietbaren 
Wohnungen und Häusern, während 
die kleineren Stadtbezirke in ländlichen 
Gebieten weniger Möglichkeiten haben 
und es im Allgemeinen schwieriger ist, 
in diesen Teilen des Landes Wohnungen 
zur Miete zu finden.

Photo: Unsplash/ Nemanja Stevic , 2020

• Berufspraktikum

• Clubs für aktive Arbeitssuche

• Präqualifikation

• Ausbildung für Unternehmen

Zugang für Rückkehrende
Voraussetzungen: Es gibt keine spezi-
fischen Anspruchsvoraussetzungen 
für die Registrierung beim 
Nationalen Arbeitsamt, aber der/die 
Antragsteller/-in muss im Besitz eines 
gültigen serbischen Personalausweises 
sein.
Anmeldeverfahren: Arbeitslose Bürger/-
innen können sich bei der Außenstelle 
der Nationalen Arbeitsverwaltung 
an ihrem Wohnort/ ihrer Gemeinde 
anmelden. 

Nach der erfolgreichen Anmeldung gelten 
diese dann als offizielle Arbeitssuchende 
und haben automatisch Anspruch auf 
Leistungen. Jede/-r Arbeitssuchende ist 
verpflichtet, sich alle sechs Monate mit 
ihrer/seiner Sachbearbeiter/-in zu treffen 
um zukünftige Pläne, Beschäftigungs- oder 
Ausbildungsmöglichkeiten zu besprechen.

Erforderliche Dokumente: Die Personen 
müssen ein ausgefülltes Anmeldeformular, 
eine Kopie des Personalausweises und die 
Bildungsbescheinigung(en) des zuletzt 
erworbenen Bildungsabschlusses einre-
ichen. Bildungsabschlüsse oder Schul-/
Universitätsdiplome müssen nicht 
beglaubigt werden. Wenn die Personen 
keine Zeugnisse oder Diplome besitzen, 
können sie sich trotzdem als Kandidaten/
Kandidatinnen ohne formale Ausbildung 
einschreiben.

Wohnungssuche

Die Suche nach Unterkünften 
erfolgt über Anzeigen auf Websites, 
Immobilienagenturen und Marketing-
Seiten der Zeitungen. Es gibt keine 
öffentliche oder private Organisation, 
die bei der Suche nach einer Unterkunft 
behilflich ist. Die wichtigsten Websites 
sind:
• https://www.halooglasi.com/nekret-

nine
• https://www.nekretnine.rs/
• https://cityexpert.rs/ 
• https://www.4zida.rs/

Wohnzuschüsse

Eine vorübergehende Unterkunft für bis 
zu 14 Tage für serbische Rückkehrende 
wird durch das Zentrum für die drin-
gende Aufnahme von Rückkehrenden 
in Bela Palanka bereitgestellt. Die 
Unterbringung im Zentrum für die drin-
gende Aufnahme von Rückkehrenden 
erfolgt auf der Grundlage der 
Anweisungen des serbischen 
Kommissariats für Flüchtlinge und 
Migration. Familien oder Einzelpersonen, 
die eine Erklärung behaupten/unterze-
ichnen, dass sie nach ihrer Rückkehr 
nach Serbien keine Unterkunft oder 
Unterkunftsmöglichkeiten haben, 
können im Zentrum untergebracht 
werden. Der Kontakt mit dem 
Zentrum ist über das Kommissariat 
für Flüchtlinge und Migration möglich 
(siehe Kapitel 7). Soziale Zuschüsse 
für den Wohnungsbau in Form der 
Zuweisung von Baumaterialien und 
Hilfe beim Kauf von Häusern vor allem 
in ländlichen Gebieten sind manchmal 
über ein örtliches Treuhandbüro/den Rat 
für Migration erhältlich, sofern Projekte 
erlauben. Photo: Unsplash/ Nemanja Stevic , 2020

Photo: IOM XXX
Photo: Unsplash/ Ricardo Gomez  
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Sozialhilfesystem

Zweigstellen der Sozialfürsorge 
(Zentrum für Sozialarbeit) gibt es 
in jeder Gemeinde in Serbien. Zum 
Tätigkeitsbereich der Zentren gehört 
auch die Unterstützung für:
• Einzelpersonen oder Familien ohne 

Einkommen,
• Menschen mit Behinderung oder 

ältere Menschen, die nicht in der 
Lage sind, für sich selbst zu sorgen,

• Waisenkinder,
• Drogen- und Alkoholabhängigen,
• verurteilte Familienmitglieder,
• Eltern, die noch minderjährig sind
• Familien mit 3 oder mehr Kindern

Darüber hinaus gibt es besondere 
Unterstützung bei der Prävention 
von Gewalt in der Familie und bei 
der Unterstützung der Opfer von 
Menschenhandel. Die sozialen Dienste 
in Serbien sind kostenlos. Folgende 
Leistungen werden durch den Bezug 
von Sozialhilfe erbracht:
• Beratung und Vermittlung,
• Ein kostenloses Einwegticket zum 

Wohnort
• Öffentliche Küchen bieten eine tägli-

che Mahlzeit für diejenigen, die als 
Teil der gefährdeten Bevölkerung 
eingestuft werden (an Orten, wo es 
solche Küchen gibt)

• E i n m a l i g e  f i n a n z i e l l e 
Unterstützungs-zahlung von 11,445 
RSD (98 EUR) seit Oktober 2023.

• Vorübergehende Unterbringung.
Das Zentrum für Sozialarbeit 
entscheidet über die Unterbringung 
von Personen in Notunterkünften; 
das Aufnahmeverfahren kann 
jedoch lange dauern.

Photo: Unsplash/ Nemanja Stevic , 2020

Die Hilfe besteht in der Bereitstellung 
von Wohngeld, der Zuweisung von 
Baumaterialpaketen zur Anpassung von 
Häusern oder dem Kauf von Häusern auf 
dem Land. Eine vollständige Liste aller 
Büros in jeder Gemeinde in Serbien ist 
auf der Website des Kommissariats für 
Flüchtlinge und Migration verfügbar: 
http://www. kirs.gov.rs/. Das Zentrum für 
Sozialarbeit stellt auch eine vorüberge-
hende Unterkunft für gefährdete 
Gruppen wie unbegleitete Kinder und 
Menschenhandelsopfer zur Verfügung. 
Das Zentrum stellt eine Unterkunft 
in einem sicheren Haus oder einer 
Unterkunft zur Verfügung, sobald eine 
Person als Menschenhandelsopfer oder 
unbegleitetes Kind identifiziert wird, die 
Hilfe benötigt.

Rentensystem

Die am weitesten verbreitete Art des 
Rentensystems ist der öf fentliche 
Rentenfonds, der keine direk te 
finanzielle Beteiligung der Begünstigten 
erfordert; stattdessen werden die 
Mittel durch einen monatlichen Beitrag 
des/der Arbeitgebers/-in in Form einer 
obligatorischen Rentenversicherung 
in den Fonds gesichert. Sobald die 
rückkehrende Person Anspruch auf 
eine Rente hat (Anspruchskriterien 
siehe Kasten unten), erhält er/sie eine 
monatliche Rentenzulage und ist 
krankenversichert. 

Zugang für Rückkehrende
Temporäres Wohnen: Das Zentrum 
für die dringende Aufnahme von 
Rückkehrenden steht für diejeni-
gen Rückkehrenden zur Verfügung, 
die behaupten, dass sie nach ihrer 
Rückkehr keine Unterkunft oder 
Unterkunftsmöglichkeiten haben. 
Die Rückkehrenden können sich nach 
ihrer Ankunft an das Flughafenbüro 
des Kommissariats für Flüchtlinge und 
Migration wenden und einen Antrag 
auf eine dringende Unterbringung im 
Zentrum für maximal 14 Tage stellen.

Sozialwohnungen: Die „Unterkunft für 
Erwachsene und ältere Menschen“ 
bietet eine kostenlose Unterkunft, pro-
fessionelle Hilfe, Essen und medizinische 
Versorgung für alle Erwachsenen in der 
Stadt Belgrad, die keine Bleibe haben 
und Sozialhilfe benötigen. Es sind 
keine besonderen Bedingungen oder 
Dokumente erforderlich, um in einer 
Unterkunft aufgenommen zu werden.
Erforderliche Dokumente: Um in einer 
vorübergehenden Unterbringung 
aufgenommen zu werden, müssen die 
Rückkehrenden eine Erklärung unter-
zeichnen, in der sie bestätigen, dass 
sie keine Unterkunftsmöglichkeiten 
oder Freunde und Verwandte haben, 
die ihnen helfen können.

Zugang für Rückkehrende

Voraussetzungen: Das Sozialfürsorge-
system steht allen Personen zur 
Verfügung, die die Kriterien erfüllen und 
vom Zentrum für Sozialfürsorge offiziell 
als sozial schutzbedürftig anerkannt 
sind (d.h. Personen ohne Einkommen, 
mit schlechten Lebensbedingungen 
usw.).

Anmeldeverfahren: Die rückkehrende 
Person muss sich bei der örtlichen 
Geschäftsstelle des Zentrums für 
Sozialarbeit an seinem/ihrem Wohnort/
Gemeinde anmelden. Nach der 
Anmeldung ist der/die zugewiesene 
Sachbearbeiter/-in dafür verantwortlich, 
den Fall zu verfolgen und soziale 
Unterstützung/Leistungen zuzuweisen.

Erforderliche Dokumente: Ein gülti-
ger Personalausweis, ein Nachweis 
der Arbeitslosigkeit und eine 
Krankenversicherung sind erforderlich. 
Weitere Anforderungen hängen von der 
Art der Sozialleistung ab, die die Person 
beantragen möchte.

Photo: Unsplash/ Ricardo Gomez  
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Schutzbedürftige Personen
Im Allgemeinen wird die Hilfe für alle 
schutzbedürftigen Gruppen vom 
Zentrum für Sozialarbeit und über 
seine örtlichen Zweigstellen geleistet. 
Die Kontakte der Zweigstellen des 
Zentrums in serbischen Großstädten 
finden Sie in Kapitel 7. Neben der 
Unterstützung durch das Zentrum für 
Sozialarbeit können auch bestimmte 
NGOs Hilfe leisten. Zum Beispiel bietet 
die NGO «Atina» gefährdeten Gruppen 
wie Opfern von Menschenhandel Hilfe 
an. Atina hat mehrere Programme 
entwickelt, deren gemeinsames Ziel es 
ist, die Entwicklung eines nachhaltigen 
Systems der sozialen Eingliederung zu 
erleichtern. Die Aktivitäten im Rahmen 
dieser Programme reichen von der 
Unterstützung bei der Annäherung an 
und Verwirklichung von Grundrechten 
über die Entwicklung eines angemes-
senen Ansatzes für die Eingliederung 
der Begünstigten in verschiedene 
Systeme (Gesundheit, soziale Sicherheit 
usw.). Die grundlegenden Arten der 
Unterstützung werden über das 
Temporary House, den Open Club und 
das Field Support Team umgesetzt (Ihre 
Kontaktdaten finden Sie unter Abschnitt 
7). Eine andere Art der Unterstützung 
bietet auch das Heim für Erwachsene 
und ältere Menschen (Prihvatilište za 
stara i odrasla lica) an, welches allen 
Erwachsenen in der Stadt Belgrad, 
die keinen Platz zum Bleiben haben 
und soziale Hilfe benötigen, kosten-
lose Unterkünfte, professionelle Hilfe, 
Essen und medizinische Versorgung 
bietet. Das Zentrum für Säuglings-, 
Kinder- und Jugendschutz (Centar za 
zaštitu odojčadi, dece i omladine) bietet 
Unterkunft und Betreuung für Kinder, 

bis ein angemessenes familiäres Umfeld 
gewährleistet ist oder bis das Kind 18 
Jahre alt wird. Das Zentrum nimmt alle 
unbegleiteten Minderjährigen auf, 
die nicht in der Lage sind, bei ihrer 
Familie zu bleiben (Kontakte finden 
Sie in Kapitel 7). Das Zentrum für den 
Schutz von Menschenhandelsopfer ist 
eine staatliche Einrichtung für sozialen 
Schutz, die dem Ministerium für Arbeit, 
Beschäftigung und Sozialpolitik unter-
steht. Das Zentrum ist für den Empfang 
und die Unterbringung von identifizier-
ten Menschenhandelsopfer zuständig. 
Die Unterbringung erfolgt in einem der 
sicheren Häuser. Der Kontakt mit dem 
Zentrum wird über die Polizei, ein örtli-
ches Zentrum für Sozialarbeit oder NGOs 
hergestellt.

Zugang für Rückkehrende

Voraussetzungen: Eine der folgenden 
Bedingungen muss erfüllt sein, um eine 
Rente zu erhalten:
• Min. 65 Jahre alt für Männer und 

min. 63 Jahre für Frauen, sowie 
mindestens 15 Arbeitsjahre

• 40 Jahre Arbeit für Männer und 
38 Jahre für Frauen und das Alter 
mindestens 57 Jahre für Männer 
und 57 Jahre für Frauen

• 45 Jahre Arbeit für Männer und 
Frauen

Anmeldeverfahren: Der Rückkehrer 
muss sich bei der Zweigstelle des 
Pensions- und Invaliditätsfonds der 
Republik an seinem Wohnort bzw. 
in seiner Gemeinde anmelden, um 
die monatlichen Pensionsbeiträge 
zu erhalten und in den Genuss von 
Pensions- bzw. Invaliditätsleistungen wie 
kostenlose öffentliche Verkehrsmittel 
und Krankenversicherung zu kommen.  

Die Zweigstellen befinden sich in jeder 
Stadt, und das Anmeldeverfahren 
muss persönlich in der jeweiligen 
Zweigstelle abgeschlossen werden. 
Nach erfolgreicher Anmeldung werden 
dem Antragsteller automatisch die 
Leistungen gewährt. Es müssen 
verschiedene Formulare ausgefüllt 
werden, um verschiedene Kriterien 
zu erfüllen und um verschiedene 
Renten- und Invaliditätsbeiträge zu 
erhalten (meist abhängig von den 
Arbeitsjahren, der Gehaltshöhe usw.) 
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Zugang für Rückkehrende

Voraussetzungen: Die Anmeldung der 
Kinder erfolgt direkt bei der bevor-
zugten Anmeldeschule (Grundschule 
oder Gymnasium).

Erforderliche Dokumente: Die Eltern 
oder die erziehungsberechtigte Person 
sind/ist verpflichtet, ihr Kind an einer 
Schule anzumelden. Grundschulen sind 
verpflichtet, Kinder auf der Grundlage 
eines eingereichten Antrags der Eltern 
/ der erziehungsberechtigten Person 
anzumelden und aufzunehmen, der/die 
auch alle erforderlichen Dokumente, 
einschließlich der erforderlichen 
Unterlagen, vorlegen muss:
• Geburtsurkunde
• Wohnsitzbescheinigung
• Nachweis der medizinischen 

Untersuchung des Kindes, zu erh-
alten von den Gesundheitszentren

• Bes tät igung, dass das 
Kind ein vorbereitendes 
Vorschulprogramm besucht hat.

Wenn die Eltern odr die erziehu-
ngs-berechtigte Person nicht über alle 
erforderlichen Unterlagen verfügen, 
werden die Kinder bis zur Annahme 
(Anerkennung) ihrer ausländischen 
Schulunterlagen bedingt in die Schule 
eingeschrieben. 

Allgemeines zur Bildung

In Serbien gibt es sowohl öffentliche als 
auch private Bildung. Das öffentliche 
Bildungssystem ist für alle Kinder ser-
bischer Staatsbürger/-innen kostenlos. 
Die Grundschule ist für alle Bürger/-
innen Serbiens obligatorisch, und nach 
Abschluss der Grundschule absolvieren 
die Schüler/-innen eine obligatorische 
Prüfung für die Einschreibung in eine 
bevorzugte höhere Schule ihrer Wahl, 
die ebenfalls kostenlos ist. Nach der 
Oberschule können sich die Schüler/-
innen für eine Universitätsausbildung 
entscheiden. Jede Fakultät hat eine 
obligatorische Einschreibeprüfung. 
Der Durchschnitt der High-School-
Noten und das Endergebnis der 
Prüfung entscheiden darüber, ob der/
die Bewerber/-in sich kostenlos an einer 
Universität einschreiben 

Kosten, Studienkredite und Stipendien

Da die Grund- und Sekundarschulbildung 
kostenlos ist, fallen für den Besuch der 
Grund- und Sekundarschule keine 
Gebühren an. Die Studiengebühren 
für die Universitätsausbildung hängen 
von der jeweiligen Fakultät ab. Diese 
liegen zwischen 500 EUR und 2.300 EUR 
pro Jahr. Zu Beginn eines Schuljahres 
legt jede Fakultät ihre Punktzahl für 
eine begrenzte Anzahl von bezahlten 
Stipendien fest. Liegen die Noten des/
der Bewerbers/-in unter dem fest-
gelegten Schwellenwert, so ist der/
die Student/-in verpflichtet, die vollen 
Studiengebühren zu zahlen. Liegen 
die Noten über dem Schwellenwert, so 
hat der/die Student/-in zwar Anspruch 
auf ein kostenloses Stipendium, 
ist aber verpflichtet, während 

• Nachweis der Bezahlung der 
Gebühren.

Zweitens, wenn das ausländische Diplom 
benötigt wird, um die Ausbildung in 
Serbien fortzusetzen, sollten sich die 
Rückkehrenden an die Universität 
von Belgrad oder an die Grund- 
oder Oberschule wenden, an der sie 
sich einschreiben wollen. Für den 
Verifizierungsprozess werden die folgen-
den Dokumente benötigt:
• Original-Diplom;
• Üb er s e t zun g d e s  D ip l o ms 

ins Serbische durch den/die 
Gerichtsdolmetscher/-in;

• Eine Zusammenfassung der 
Lehrpläne;

• Übersetzung des versiegelten 
Prüfungsprotokolls durch den/die 
Gerichtsdolmetscher/-in; Über-
setzung des Abschlusszeugnisses 
in serbischer Sprache durch den/die 
Gerichtsdolmetscher/-in;

• Nachweis der Bezahlung der 
Gebühren. 

des gesamten Schuljahres einen 
Notendurchschnitt von 8,5 Punkten zu 
erreichen. Studiendarlehen sind auf 
Universitätsebene für alle Studierende 
im ersten Studienjahr erhältlich. 
Als Ranking-Kriterien werden der 
Notendurchschnitt und das durchschnit-
tliche monatliche Haushaltseinkommen 
verwendet. Die Studierenden können 
im Oktober jeden Jahres bei ihrer 
Fakultät ein Darlehen beantragen, und 
die Darlehen werden über 10 Monate 
verteilt. Derzeit beträgt der monatliche 
Kredit 13.000 RSD (111 EUR).

Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein auslän-
disches Diplom in Serbien zu überprüfen: 
Erstens, wenn das ausländische 
Diplom nur für Beschäftigungszwecke 
verwendet werden soll, sollte sich 
der/die Rückkehrende an das dem 
Bildungsministerium unterstehende 
ENIC/NARIC-Zentrum wenden. Der 
Überprüfungsprozess dauert 60 Tage 
und kostet 11.500 RSD. Die Verifizierung 
kann nur in ihrem Büro in Belgrad durch-
geführt werden (Kontaktdaten finden Sie 
in Kapitel 7). Folgende Dokumente sind 
erforderlich:
• Antragsformular;
• Original-Diplom;
• Übersetzung des Diploms 

ins Serbische durch den/die 
Gerichtsdolmetscher/-in;

• Eine Zusammenfassung der 
Lehrpläne;

• Übersetzung der versiegelten 
Prüfungen;

• Leistungsüberblick durch den/die 
Gerichtsdolmetscher/-in;

• Kurzbiographie;
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deren Hauptziel die Verwirklichung 
der Rechte des Kindes in der Republik 
Serbien nach der Konvention über die 
Rechte des Kindes ist. Die Hauptrichtung 
der Tätigkeit des Zentrums ist auf die 
Errichtung eines günstigen sozialen 
und gesetzlichen Rahmens für die volle 
Verwirklichung der Rechte des Kindes 
in Serbien durch Aktivitäten, die auf 
die Einführung und Umsetzung von 
Gesetzen und Strategien abzielen, die 
die Verbesserung des Wohlergehens 
der Kinder, den Schutz ihrer Rechte 
und ihre volle Teilnahme an der 
Gesellschaft ermöglichen. UNICEF ist das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, 
eine hoch anerkannte Weltorganisation, 
die sich mit den Rechten und dem 
Wohlergehen von Kindern befasst. 
UNICEF unterstützt Reformprozesse 
in der Republik Serbien, um sicherzus-
tellen, dass die Rechte jedes Kindes 
in den Bereichen Frühentwicklung, 
Bildung, Kinderschutz, Jugend- und 
Jugendentwicklung verwirklicht werden.

Allgemeine Situation von Kindern

Serbien ist seit 30 Jahren Mitglied der 
Konvention über die Rechte des Kindes, 
dem wichtigsten internationalen 
Dokument im Gebiet der Kinderrechte. Die 
Konvention verlangt die Einhaltung der 
eingegangenen Verpflichtungen und zur 
kontinuierlichen Arbeit zum Schutz und 
zur Förderung der Rechte der jüngsten 
Bevölkerung. Sie verpflichtet staat-
liche Institutionen und Einrichtungen, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
unabhängige Einrichtungen, lokale 
Selbstverwaltungen, aber auch Familien 
und jeden Einzelnen. Die Regierung 
Serbiens bemüht sich sicherzustellen, 
dass die Grundprinzipien der Konvention 
über die Rechte des Kindes und die 
Empfehlungen der UN in alle politischen 
Maßnahmen auf nationaler und lokaler 
Ebene einbezogen werden, um die Rechte 
des Kindes voll zu verwirklichen. In der 
vergangenen Periode wurde eine große 
Anzahl neuer Gesetze und Strategien ve-
rabschiedet, die die Rechte von Kindern 
in den Bereichen Gewaltprävention, 
Bildung, Gesundheitsversorgung, 
Verhinderung von Diskriminierung, 
Lösung von Statusfragen vor allem von 
Roma-Kindern, Migranten, Geflüchteten 
und Binnenvertriebenen verbessern. 
Jedes Kind, unabhängig vom sozialen 
Hintergrund der Eltern, hat das Recht 
auf kostenlose Gesundheitsversorgung 
und Bildung (Grund- und Oberschule). 
Die Lebensbedingungen für Kinder, die 
aufwachsen, hängen von der Region ab, 
in der das Kind lebt (weiter entwickelter 
Norden oder ärmerer Süden und Osten 
Serbiens), sowie vom sozialen Status der 
Eltern (ungebildet, arbeitslos). Kinder 
nehmen verschiedene Arten materieller 
Hilfe in Anspruch, die aus dem nationalen 

oder lokalen Haushalt finanziert werden 
(finanzielle Sozialhilfe, Kindergeld und ein-
malige finanzielle Sozialhilfe). Die meisten 
Kinder in Serbien wachsen zusammen 
mit ihren Eltern als die grundlegen-
den und besten Betreuungspersonen 
auf. In Fällen, in denen die Eltern ihrer 
Verantwortung für eine angemessene 
Betreuung der Kinder nicht nachkommen 
können, ist der Staat berechtigt, nach den 
Bestimmungen des Familienrechts, des 
Sozialschutzgesetzes und des Gesetzes 
über die finanzielle Unterstützung von 
Familien mit Kindern einzugreifen.

(Nicht-) staatliche Akteure, die sich mit 
dem Wohlergehen und den Rechten 
von Kindern befassen

Der Rat für die Rechte des Kindes 
ist ein beratendes Gremium der 
Regierung der Republik Serbien. 
Die Aufgaben dieses Rates zielen 
darauf ab, der Regierung Initiativen, 
Vorschläge, Meinungen und Analysen 
im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Kinderrechte in der Republik Serbien 
zu unterbreiten, sowie die Umsetzung 
von Gesetzen zu überwachen und 
Initiativen für deren Änderungen 
zu geben (Kontak tinformationen 
finden Sie in Kapitel 7). Innerhalb der 
Regierungsinstitution „Protector of 
Citizens“ gibt es einen Bereich, der sich 
mit dem Schutz der Kinderrechte befasst. 
Er befasst sich in erster Linie mit dem 
Schutz von Kindern vor allen Formen 
von Gewalt - häusliche Gewalt, sexuelle 
Gewalt, Gewalt unter Gleichaltrigen, 
Vernachlässigung von K indern, 
Betteln, Erziehung von Kindernmit 
Behinderungen. Das Zentrum für die 
Rechte des Kindes in Belgrad ist eine 
1997 gegründete Bürgervereinigung, 

Zugang für Rückkehrende

Voraussetzung: Eine Geburtsurkunde 
ist ebenso erforderlich wie ein 
Impfpass. Das obligatorische 
vorbereitende Vorschulprogramm 
(PPP) richtet sich an Kinder im Alter 
von 5,5 bis 6,5 Jahren. Es ist eine 
Voraussetzung für die Einschreibung in 
die Grundschule. Folgende Dokumente 
sind für die Anmeldung erforderlich:

• Geburtsurkunde
• Antrag für die Einschreibung
• Kinder aus gefährdeten sozialen 

Gruppen können sich ohne die 
erforderlichen Unterlagen in PPP 
einschreiben.

Der Grundschulunterricht ist in 
öffentlichen Schulen obligatorisch 
und kostenlos. Einschreibung erfolgt 
ab April bis Ende August. (Alter 
der Kinder darf zwischen 6 und 
höchstens 7,5 Jahren sein). Für Kinder 
mit Entwicklungsstörungen besteht 
ein Recht auf Bildung in speziellen 
Einrichtungen. Hierfür werden 
folgende Dokumente benötigt:

• Geburtsurkunde - Bescheinigung 
über das abge-schlossene 
V o r b e r e i t u n g s p r o g r a m m 
Bescheinigung über 
abgeschlossene medizinische 
Untersuchung und Impfung 
- Wohnsitzbescheinigung 
des Kindes - Kinder aus 
schutzbedürftigen sozialen 
Gruppen können sich ohne 
Nachweis des elterlichen 
Wohnsitzes und ohne die 
erforderlichen Dokumente in die 
Schule einschreiben.

Bei Abschluss im Ausland der 7. und 
8. Klasse (Grundschule), ist es nicht 
notwendig, die Qualifikationsprüfung 
zur Einschreibung in die Oberschule 
abzulegen (außer für die Einschreibung 
in das Philologische und Mathematische 
Gymnasium und in Kunstschulen). 
Eine Person, die im Ausland die 
Grundschule abgeschlossen hat, 
kann sich in die Sekundarschule 
einschreiben mit Einreichung des 
Abschlusszeugnis. Das Gesetz über 
die Gesundheitsfürsorge der Republik 
Serbien gilt für Schulkinder und 
Jugendliche bis zum Alter von 19 
Jahren mit vollständiger medizinischer 
Versorgung, einschließlich präventiver 
und regelmäßiger Untersuchungen, 
Impfungen und spezialisierter 
Gesundheitsfürsorge.
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Kontakte7
Klinisches Zentrum Vojvodina
Öffentiches medizinisches 
Zentrum
Hajduk Veljkova 1, 
21 000 Novi Sad
+381 021 4843484 
uprava@kcv.rs 
http://www.website.org
www.kcv.rs/

Republikanische Krankenkasse
Krankenversicherungsdienst 
und Zulassung zum 
Gesundheitssystem
Jovana Marinovica no. 2
11000 Belgrad
+381 11/7350-900 
kontakt.centar@rfzo.rs 
https://www.rfzo.rs/index.php 

Republikanische Renten- und 
Invaliditätsversicherungskasse
Zulassung zum staatlichen 
Rentensystem
Nemanjina no. 30
11000 Belgrad
011/3060-680 
kontakt@pio.rs 
https://www.pio.rs

Zentrum für Sozialarbeit
Sozialer Dienst, Bereitstellung von 
Sozialhilfe
Ruska 4
11 000 Belgrad
+381 011 2650-329 
info@gcsrbg.org  
www.gcsrbg.org/  

Zentrum für Sozialarbeit
Sozialer Dienst, Bereitstellung von 
Sozialhilfe
Svetozara Markovica 41
18 000 Nis
+381 018/244881  
office@csr-nis.rs  
www.csr-nis.rs/

UNIQA-Versicherung
Private Krankenversicherung
Milutina Milankovica 134g 
11070 New Belgrad
+381 11 20 24 100
info@uniqa.rs
www.dzo.uniqa.rs

TRIGLAVVersicherung
Private Krankenversicherung
Milutina Milankovica 7a street, 
11070 New Belgrad
+381 11 33 05 150
korisnickicentar@triglav.rs
www.triglav.rs

Zentrum für Sozialarbeit
Sozialer Dienst, Bereitstellung von 
Sozialhilfe
Nemanjina no. 22-26
11000 Belgrad
+381 11 303 86 61
socijalna.zastita@minrzs.gov.rs
www.minrzs.rs

DIMAK Center
NGO, die Rückkehrenden bei der 
Reintegration unterstützt
Ms Jelena Micovic
Koste Abrasevica 10
11 000 Belgrad
+381 011 2400386 
dimak-serbia@giz.de 
www.build-your-future.net/en/
serbien

Klinisches Zentrum von Serbien
Öffentiches medizinisches 
Zentrum
Pasterova 2
11 000 Belgrad
+381 011/360 9999 
mediacentar@kcs.ac.rs 
www.kcs.ac.rs/index.php/ср/
home-2  

Klinisches Zentrum Kragujevac
Öffentiches medizinisches 
Zentrum
Zmaj Jovina 30, 
34000 Kragujevac
+381 034 50 50 50 
kc-kg@kc-kg.rs www.kc-kg.rs/  

Klinisches Zentrum Nis
Öffentiches medizinisches 
Zentrum
Bulevar Dr Zorana Djindjica 
no. 48
18 000 Nis
+381 018 506-906 
kcnis@eunet.rs  
www.kcnis.rs/

Military Medical Academy
Medizinisches Zentrum
Crnotravska 17, 
11 000 Belgrad
+381 011 266 11 22 
vma@mod.gov.rs 
www.vma.mod.gov.rs/sr/

ENIC/NARIC Center
Öffentliche Zulassungsstelle für 
die Überprüfung von auslän-
dischen Schuldiplomen 
Majke Jevrosime no. 51
11000 Belgrad
+381 11 3345 746
agencija@azk.gov.rs
www.azk.gov.rs

NVO Atina
NGO, Unterstützungs- und 
Beratungsprogramme für Frauen,, 
Opfer von Menschenhandel
 +381 61 63 84 071
 office@atina.org.rs 
www.atina.org.rs/sr/pocetna
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Nationale Arbeitsverwaltung
Staatliche Arbeitsvermittlung 
Kralja Milutina 8, 
11000 Belgrad
(+381) 11 29 29 800 
www.nsz.gov.rs/live/
trazite-posao/svi-poslovi  



Maßnahmen vor einer Rückkehr

• Allgemeine Dokumentation:  
Bringen Sie alle offiziellen 
Dokumente mit, die Sie 
während Ihres Aufenthalts in 
Deutschland erhalten haben, z.B. 
Schulzeugnisse, Geburtsurkunde 
etc.

• Transport: Informieren Sie sich 
über die Ankunft am Flughafen 
und die Weiterreise: In Serbien 
gibt es zwei Arten des Transports: 
Internationale (Flugzeuge, 
Busse und Züge) und lokale 
Verkehrsmittel innerhalb des 
Landes (Busse und Züge).

• Gesundheit: Informieren Sie sich 
über notwendige Impfungen. 
Wenn nötig, lassen Sie sich und 
Ihre Kinder impfen.

• Unterkunft: Suchen Sie eine 
vorübergehende Unterkunft.

Maßnahmen nach der Ankunft

• Anmeldung: Registrieren Sie sich 
bei den zuständigen Behörden. 
Der Personalausweis (ID, licna 
karta) ist Voraussetzung für 
die Erlangung Ihrer Rechten 
( G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g , 
B e s c h ä f - t i g u n g , 
Hochschulausbildung usw.). Der 
Ausweis wird über die örtliche 
Polizeidienststelle ausgestellt.

• Gesundheit: Melden Sie 
sich für die Kranken- und 
Rentenversicherung beim 
Krankenversicherungsfonds der 
Republik und beim Renten- und 
Invaliditätsfonds der Republik 
(erneut) an.

• Arbeit: Beantragen Sie eine aktive 
Arbeitssuche bei der Nationalen 
Arbeitsverwaltung.

• Weiterbildung: Kontaktieren Sie 
Dienste, die bei der Arbeitssuche 
behilflich sind und zusätzliche Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten 
anbieten.

Unterstützung für Migranten/-innen 

Das Virtual Counselling-Projekt wird von der 
Internationalen Organisation für Migration 
(IOM) in Deutschland durchgeführt. In 
Deutschland lebende Migrantinnen und 
Migranten, die eine Rückkehr erwägen, 
werden in Serbien von IOM-Mitarbeitenden 
bei der Rückkehr und Reintegration beraten. 
Diese können auf Englisch und Serbisch 
online kontaktiert werden.

Ziel dieses Dienstes ist es, Migrantinnen 
und Migranten eine Rückkehr in Würde zu 
ermöglichen, indem sie über verschiedene 
Rückkehr- und Reintegrationsoptionen und 
Hilfsprogramme informiert werden.

Kontaktiere Igor von IOM Serbia

Whatsapp/Viber:  +381 633 727 83

  Montag - Freotag, 09:00 bis- 12:00 (CET)
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